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Einkommensteuer 
 
Abzug von Schulgeld als Sonderausgabe 
 

Die Bildung ihrer Kinder lassen sich viele Eltern viel 
kosten, soweit sie diese Kosten aufbringen kön-
nen. Dies wird vom Staat auch dadurch erleichtert, 
dass das Schulgeld für Privatschulen teilweise als 
Sonderausgabe abzugsfähig ist. Das Gesetz sieht 
diese Vergünstigung für den Besuch von Schulen 
in freier Trägerschaft oder für überwiegend privat 
finanzierte Schulen vor. Bei den hierunter zu be-
rücksichtigenden Schulen handelt es sich um alle 
Einrichtungen, die zu einem staatlich anerkannten 
Schul-, Jahrgangs- oder Berufsschulabschluss füh-
ren oder darauf vorbereiten. Die bekanntesten da-
von in Deutschland sind die Waldorfschulen und 
Montessori-Schulen, aber auch Volkshochschulen 
und andere Weiterbildungseinrichtungen, die 
Kurse zur Vorbereitung auf den Erwerb sämtlicher 
Schulabschlüsse anbieten, fallen darunter, wenn 
der Unterricht den Stoff der maßgeblichen Prü-
fungsordnungen vermitteln soll. 
Auch vergleichbare Schulen in anderen EU/EWR-
Ländern gehören dazu. Deshalb gehören die be-
rühmten Privatschulen in der Schweiz oder in 
Großbritannien nicht zu den begünstigten Einrich-
tungen. Eine Ausnahme bilden aber deutsche 
Schulen im Ausland, wenn sie nach einem in 
Deutschland staatlich anerkannten Lehrplan un-
terrichten. Nicht unter diese Vorschrift fallen 
Nachhilfeeinrichtungen, Musikschulen, Sportver-
eine oder Ferienkurse, ebenfalls nicht begünstigt 
sind Hochschulen, Fachhochschulen und entspre-
chende EU/EWR-Einrichtungen. Der Nachweis für 
Auslandsschulen muss durch den Steuerpflichti-
gen erbracht werden (inkl. evtl. Übersetzung in die 
deutsche Sprache). 
Zu den begünstigten Kosten rechnen nur die Be-
träge für den Schulunterricht. Unterbringungskos-
ten sowie Verpflegungs- und Betreuungsaufwen-
dungen sind kein Schulgeld. Auch besondere Kos-
ten, die beim Besuch öffentlicher Schulen extra zu 
bezahlen wären (Schulbücher, Klassenausflüge 
oder zusätzlicher Musikunterricht), fallen nicht un-
ter das Schulgeld. Der jährliche Höchstbetrag des 
Abzugs beträgt 5.000 Euro je Kind und je Kalen-
derjahr - ohne Rücksicht auf den Zeitraum des 
Schulbesuchs im Jahr - für beide Elternteile zu-
sammen. Im Falle von Einzelveranlagungen kann 

die Aufteilung gewählt werden, ansonsten erfolgt 
sie mit je 50 %. Der Abzugsbetrag errechnet sich 
aus 30 % der angefallenen Kosten.  
Um das Schulgeld als Sonderausgabe geltend ma-
chen zu können, muss für das Kind ein Anspruch 
auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag beste-
hen. 
 
Mehrfache Ausschöpfung des Höchstbetrags für 
Investitionsabzugsbeträge 
 

Der Kläger betrieb einen Großhandel mit Altmate-
rialien und erbte zudem einen Schrotthandel. Er 
beantragte Investitionsabzugsbeträge für beide 
Betriebe, die in der Summe den Höchstbetrag von 
200.000 Euro überschritten. Das beklagte Finanz-
amt berücksichtigte jedoch nur den Höchstbetrag. 
Der Kläger war der Ansicht, dass zwei unabhän-
gige Betriebe vorliegen würden. Entsprechend 
seien zwei Höchstbeträge zu berücksichtigen.  
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Düsseldorf 
keinen Erfolg. Es handelt sich um einen einheitli-
chen Gewerbebetrieb, basierend auf räumlicher 
Nähe, ähnlichen Tätigkeiten und organisatori-
schem Zusammenhang. Die persönliche Motiva-
tion des Klägers zu einer Trennung der Betriebe ist 
nicht ausschlaggebend. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig.  
Hinweis: Bemerkenswert ist, dass in den Fällen der 
Betriebsaufspaltung lt. Urteil des Bundesfinanz-
hofs vom 17.07.1991 das Besitz- und das Betriebs-
unternehmen bei der Prüfung der Gewinngrenze 
des § 7g Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b EStG ge-
trennt zu beurteilen sind. Gleiches gilt bei Organ-
schaften. Bis zur Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs im vorliegenden Fall bleibt es spannend. 
 
Aufwendungen für eine Feier anlässlich einer Ar-
beitnehmer-Verabschiedung können im überwie-
genden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
sein 
 

Im vorliegenden Streitfall entschied das Nieder-
sächsische Finanzgericht, dass die Klägerin - ein 
Geldinstitut - zu Unrecht für die Lohnsteuer auf 
die Aufwendungen für eine Veranstaltung anläss-
lich der Verabschiedung ihres bisherigen Vor-
standsvorsitzenden in Haftung genommen wurde. 
Die Veranstaltung fand in den Geschäftsräumen 



 
 

 

der Klägerin statt und wurde von dieser organi-
siert und finanziert, wobei auch der neue Vor-
standsvorsitzende vorgestellt wurde. Der Lohn-
steueraußenprüfer hatte die Veranstaltung nicht 
als Betriebsveranstaltung anerkannt und die Kos-
ten dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden als Ar-
beitslohn zugerechnet, da nicht alle Mitarbeiter 
eingeladen waren und die Aufwendungen die 
Freigrenze von 110 Euro je Teilnehmer überschrit-
ten. Das Gericht stellte jedoch fest, dass es sich um 
ein Fest der Klägerin handelte, da die Gästeliste 
überwiegend nach geschäftlichen Gesichtspunk-
ten erstellt wurde und die Klägerin als Gastgeberin 
auftrat. Die Teilnahme privater Gäste des bisheri-
gen Vorstandsvorsitzenden war nur in geringem 
Umfang erfolgt. Nach Auffassung des Gerichts war 
der Empfang im überwiegenden betrieblichen In-
teresse der Klägerin, da neben der Verabschie-
dung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden auch 
die Einführung seines Nachfolgers stattfand. 
Der Empfang stellt sich hier unter Berücksichti-
gung aller Umstände als betriebliche Veranstal-
tung dar, und nur die auf den bisherigen Vor-
standsvorsitzenden und seine Familienangehöri-
gen entfallenden Aufwendungen sind als Arbeits-
lohn zu werten. 
Hinweis: Die Verwaltungsauffassung, wonach die 
Aufwendungen bei Verabschiedungen von Ar-
beitnehmern insgesamt als Arbeitslohn zu behan-
deln sind, wenn sie die Freigrenze von 110 Euro 
überschreiten, während bei Geburtstagsfeiern nur 
die auf den Arbeitnehmer und seine Gäste entfal-
lenden Kosten als Arbeitslohn gelten, wurde vom 
Gericht als nicht sachgerecht verworfen. 
 
Steuerliche Fragen bei Überlassung von Fahrrä-
dern und E-Bikes  
 

Für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2030 
werden vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährte Vorteile für 
die Überlassung eines betrieblichen (Elektro-) 
Fahrrads an den Arbeitnehmer steuerfrei gestellt. 
Die Steuerfreiheit hat die Sozialversicherungsfrei-
heit zur Folge. E-Bikes, bei denen es sich technisch 
um Kraftfahrzeuge handelt (weil der E-Motor auch 
Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt), 
können nicht steuerfrei überlassen werden. Die 
Steuerbefreiung gilt nur für zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Vorteile 

(on-top). In der Praxis wird jedoch der Großteil der 
sog. Job- oder Firmenräder im Rahmen von Ge-
haltsumwandlungs-/Leasing-Modellen an Arbeit-
nehmer überlassen. Bei den gängigen Leasing-
Modellen least i. d. R. der Arbeitgeber das Firmen-
rad und überlässt es dem Arbeitnehmer im Rah-
men einer Nutzungsvereinbarung mittels Ge-
haltsumwandlung. In diesem Fall ergibt sich ein 
monatlicher steuerpflichtiger geldwerter Vorteil in 
Höhe von 1 % der auf volle 100 Euro abgerundeten 
geviertelten unverbindlichen Preisempfehlung 
(Brutto-UVP) des überlassenen Firmenrads. 
Im Rahmen der Leasingmodelle besteht häufig die 
Möglichkeit, fahrradtypisches Zubehör mitzulea-
sen bzw. gingen zu dieser Frage zahlreiche Anru-
fungsauskünfte bei den Finanzämtern ein. Um 
eine einheitliche Rechtsauslegung sicherzustellen, 
hat sich die Finanzverwaltung zum steuerlichen 
Umgang von Fahrradzubehör geäußert. Danach 
gehören zum fahrradtypischen Zubehör alle un-
selbstständigen Einbauten. Als steuerlich begüns-
tigtes Zubehör stuft die Finanzverwaltung nur fest 
am Rahmen des Fahrrads oder anderen Fahrrad-
teilen verbaute Zubehörteile, wie z. B. Fahrrad-
ständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Klingel, 
Rückspiegel, Schlösser, Navigationsgeräte, andere 
angebaute Träger oder modellspezifische Halte-
rungen ein. 
Die Finanzverwaltung nennt auch Beispiele für 
steuerlich nicht begünstigtes fahrradtypisches Zu-
behör. Hierzu zählt die Fahrerausrüstung (z. B. 
Helm, Handschuhe, Kleidung o. Ä.), in modellspe-
zifische Halterungen einsetzbare Geräte (z. B. 
Smartphone, mobiles Navigationsgerät) oder an-
dere Gegenstände (z. B. Fahrradanhänger, Len-
ker‑, Rahmen‑ oder Satteltaschen oder Fahrrad-
korb). Dieses steuerlich nicht begünstigte Fahrrad-
zubehör muss vom Arbeitgeber gesondert bewer-
tet werden und stellt beim Arbeitnehmer regelmä-
ßig steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
 
Körperschaftsteuer 
 
Ungeklärte Vermögenszuwächse beim Gesell-
schafter-Geschäftsführer – Vorliegen einer ver-
deckten Gewinnausschüttung 
 

Die fehlende Aufklärung der Herkunft von beim 
Gesellschafter-Geschäftsführer festgestellten un-
geklärten Vermögenszuwächsen kann regelmäßig 



 
 

 

nur diesem in seiner Person angelastet werden 
und bei ihm zu entsprechenden Schlussfolgerun-
gen führen. So entschied das Finanzgericht Ba-
den-Württemberg. 
Bei einem Gesellschafter-Verrechnungskonto 
handelt es sich um nichts anderes als um ein Dar-
lehen der Gesellschaft an den Gesellschafter, wel-
ches vergleichbar mit einem Girokonto bei einer 
Bank geführt wird. Aus hohen Bar-Rückführungen 
auf dem Gesellschafter-Verrechnungskonto kann 
jedoch regelmäßig nicht gefolgert werden, dass 
die Kapitalgesellschaft zusätzliche Betriebseinnah-
men in Höhe der Rückführungen erzielt hat. Das 
Finanzamt trägt die Beweislast (objektive Feststel-
lungslast) für das Vorliegen einer verdeckten Ge-
winnausschüttung. 
 
Erbschaftsteuer 
 
Vermächtnisschuld bei „Jastrowscher Klausel“ im 
Berliner Testament 
 

Setzen Ehegatten sich in einem „Berliner Testa-
ment“ gegenseitig als Alleinerben ein und gewäh-
ren denjenigen Kindern ein betagtes Vermächtnis, 
die beim Tod des Erstversterbenden ihren Pflicht-
teil nicht fordern (sog. Jastrowsche Klausel), kann 
der überlebende Ehegatte als Erbe des erstver-
sterbenden Ehegatten die Vermächtnisverbind-
lichkeit nicht als Nachlassverbindlichkeit in Abzug 
bringen, da das Vermächtnis noch nicht fällig ist. 
Das berechtigte Kind hat den Erwerb des betagten 
Vermächtnisses bei dem Tod des länger lebenden 
Ehegatten zu versteuern. Ist das Kind aufgrund der 
Anordnung des Berliner Testaments auch Schluss-
erbe nach dem länger lebenden Ehegatten ge-
worden, kann es bei der Ermittlung des steuer-
pflichtigen Erwerbs von dem überlebenden Ehe-
gatten die dann fällig gewordene Vermächtnisver-
bindlichkeit nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs als Nachlassverbindlichkeit in Abzug bringen. 
 
Verfahrensrecht 
 
Ansatz einer erst zu Beginn des Folgejahres ange-
meldeten Umsatzsteuer-Vorauszahlung als Be-
triebsausgabe 
 

Wenn ein Steuerpflichtiger ohne Dauerfristverlän-
gerung, der seinen Gewinn mittels Einnahmen-

Überschuss-Rechnung ermittelt, eine Umsatz-
steuer-Voranmeldung für den Voranmeldungs-
zeitraum November des Jahres 01 erst am 10. Ja-
nuar des Jahres 02 anmeldet und der Zahlbetrag 
am 16. Januar des Jahres 02 mittels Lastschrift ein-
gezogen wird, ist die Zahlung im Jahre 02 geleistet 
und in diesem Jahr als Betriebsausgabe abziehbar. 
So entschied das Finanzgericht Köln. 
 
Arbeitsrecht 
 
Nur ein Minijob neben einer sozialversicherungs-
pflichtigen Hauptbeschäftigung pauschal versi-
cherbar 
 

Ist ein Arbeitnehmer neben seiner sozialversiche-
rungspflichtigen Hauptbeschäftigung geringfügig 
beschäftigt, ist jeder weitere Minijob, den er auf-
nimmt, in vollem Umfang versicherungspflichtig. 
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Nord-
rhein-Westfalen ist der Arbeitgeber für die richtige 
sozialversicherungsrechtliche Meldung seiner Be-
schäftigten verantwortlich. 
 
Gesetzgebung 
 
Zweites Jahressteuergesetz 2024 - Referentenent-
wurf 
 

Im Zuge der Kabinettsbefassung zum Entwurf des 
Jahressteuergesetzes 2024 am 05.06.2024 wurde 
festgestellt, dass man sich der vielfältigen Heraus-
forderungen bewusst sei, die mit den im Jahress-
teuergesetz 2024 enthaltenen Maßnahmen noch 
nicht bewältigt werden können. So das Bundesfi-
nanzministerium. Hierzu gehören u. a. Vorhaben 
im Bereich der Förderung von Kindern und Fami-
lien ebenso wie Fortentwicklungen des Gemein-
nützigkeitsrechts. Das Zweite Jahressteuergesetz 
2024 (JStG 2024 II) soll dies aufgreifen. Neben 
notwendigen Entlastungen bei der Einkommens-
teuer sollen weitere Einzelmaßnahmen aufgegrif-
fen werden, die thematisch nicht oder nur partiell 
miteinander verbunden sind. 
Der Referentenentwurf des JStG 2024 II enthält im 
Wesentlichen folgende Änderungen: 
 
 



 
 

 

- Einführung der Meldepflichten für nationale 
Steuergestaltungen Hinweis: Die Meldepflichten 
für nationale Steuergestaltungen waren ur-
sprünglich im Wachstumschancengesetz ent-
halten, wurden aber im Vermittlungsausschuss 
gestrichen. Es darf daher von Widerständen sei-
tens Verbänden, Kammern und Oppositions-
parteien gegen die Regelungen ausgegangen 
werden. 

- Überführung der Steuerklassen III/V in das Fak-
torverfahren zum 01.01.2030 

- Anhebung des in den Einkommensteuertarif in-
tegrierten Grundfreibetrags um 300 Euro auf 
12.084 Euro im Jahr 2025 und ab 2026 Anhe-
bung um 252 Euro auf 12.336 Euro 

- Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags für 
den Veranlagungszeitraum 2025 um 60 Euro auf 
6.672 Euro und ab dem Veranlagungszeitraum 
2026 um 156 Euro auf 6.828 Euro 

- Anpassung der übrigen Eckwerte des Einkom-
mensteuertarifs für die Veranlagungszeiträume 
2025 und ab 2026 (mit Ausnahme des Eckwerts 
der sog. Reichensteuer) 

- Anhebung Freigrenzen beim Solidaritätszu-
schlag (nicht die diskutierte Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags) ab Veranlagungsjahr 
2025 

- Anhebung des Kindergeldes ab Januar 2025 von 
250 Euro auf 255 Euro monatlich 

- Digitalisierung Sterbefallanzeigen 
- Steuerbefreiung Stiftung Generationenkapital 
- Änderungen an den Gemeinnützigkeitsregelun-

gen: z. B. Anpassung steuerlich unschädlicher 
Betätigungen, Aufhebung Rücklagen und Ver-
mögensbildung. Inkrafttreten 01.01.2025 

Das JStG 2024 II soll wohl so schnell wie möglich 
dem Bundeskabinett vorgelegt werden.  
 
Neuregelungen für den Kleinunternehmer  
Ab dem Besteuerungszeitraum 2024 sind Kleinun-
ternehmer offiziell von der Abgabe von Umsatz-
steuer-Jahreserklärungen befreit. Das gehört zu 
den Maßnahmen zur Steuererleichterung, die mit 
dem Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 ein-
geführt wurden. 

Mit dem derzeit bekannten Entwurf eines Jahress-
teuergesetzes 2024 soll die Kleinunternehmerre-
gelung ab dem Jahr 2025 ausgeweitet werden. 
Insbesondere die Umsatzgrenzen von 22.000 Euro 
(Vorjahr) und 50.000 Euro (lfd. Kalenderjahr) sollen 
auf 25.000 Euro und 100.000 Euro angehoben 
werden. 
 
Die E-Rechnung kommt 
Um den digitalen Wandel in Deutschland voran-
zutreiben, wurde im Rahmen des sog. Wachstum-
schancengesetzes mit Wirkung ab dem 01.01.2025 
die verpflichtende E-Rechnung im inländischen 
B2B-Bereich eingeführt.  
Bei der Umstellung auf die E-Rechnung geht es 
nicht lediglich darum, papierhafte Rechnungen 
zukünftig elektronisch auszutauschen. Vielmehr 
soll der Gesamtprozess von der Rechnungsaus-
stellung bis zur Zahlung und Archivierung der 
Rechnung sowie den Abgleich zwischen den für 
Umsatzsteuerzahlung und Vorsteuerabzug zu-
ständigen Finanzbehörden neu gestaltet werden.  
Verbraucher betrifft diese Neuerung nicht. 
 
Gesetz zur Arbeitszeiterfassung: Zeitpunkt unklar 
Die Bundesregierung kann noch keinen Zeitplan 
darüber aufstellen, wann das Gesetz zur Arbeits-
zeiterfassung für alle Beschäftigten kommen wird. 
Seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts über die 
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung warten Unterneh-
men und Arbeitnehmer in Deutschland auf ein 
entsprechendes Gesetz.  
 
Durchschnittssatz für Landwirte sinkt auf 7,8 Pro-
zent 
Ab 2025 beträgt der Durchschnittssatz für Land-
wirte 7,8 Prozent. Das geht aus einer Unterrich-
tung der Bundesregierung an den Bundestag her-
vor (20/11920). Bisher lag der Wert bei 9,0 Prozent. 
 
Künstlersozialversicherung bleibt im Jahr 2025 bei 
5 Prozent 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
zur Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025 (KSA-
VO 2025) die Ressort- und Verbändebeteiligung 
eingeleitet. Im Jahr 2025 wird der Abgabesatz zur 
Künstlersozialversicherung unverändert 5,0 Pro-
zent betragen. 


